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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.04.2015 

Geschäftszahl 

Ra 2014/09/0040 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2008/02/0389 E 18. Dezember 2009 RS 2 

Stammrechtssatz 

Es kommt auf die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheides an. Änderungen der 
Rechtslage nach Erlassung des angefochtenen Bescheides - selbst wenn diese auf die Zeit vor der Erlassung des 
Bescheides zurückwirken - kann der VwGH bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigen. Eine spätere 
Änderung der Sach- und Rechtslage zur Zeit der Erlassung des Bescheides macht den Bescheid allein deshalb 
noch nicht rechtswidrig. 


